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1.FC Mülheim 1923 e.V. 
 

Hygiene-Konzept (Stand 22.09.2020) 
 

 
 

Es gelten die Hygienevorschriften des Landes NRW und die 
Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus 

SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung) des Landes NRW. 
 

 

 

Zutritt zur Sportanlage (Training und Spielbetrieb) 
 
 

Personen, die Corona-Symptome aufweisen dürfen grundsätzlich nicht 
auf die Sportanlage. 

Alle Personen bestätigen mit Betreten der Sportanlage, dass sie frei 

von Erkältungssymptomen oder Fieber sind oder nicht einer vom 
Gesundheitsamt vorgeschriebenen Quarantäne unterliegen. 

 
Der Zugang erfolgt durch den Haupteingang (Kassenhäuschen). 

Mit Betreten des Sportplatzes ist ein Mund-Nasenschutz zu tragen, bis 
der Sitzplatz oder Stehplatz erreicht worden ist. 

Ist der Mindestabstand dann von 1,50m gegeben, darf der Mund-
Nasenschutz abgenommen werden. 

Beim Verlassen des Standortes ist der Mund-Nasenschutz wieder 
anzulegen. 

 
Der Mindestabstand von 1,50 m ist überall auf der Sportanlage 

einzuhalten. In Bereichen, wo es nicht möglich ist diesen einzuhalten, 
besteht Maskenpflicht. 

Ausnahme hierzu ist der in § 1 Abs. 2 CoronaSchVO aufgeführte 

Personenkreis.  
 

Gemäß §2a der CoronaSchVO besteht die Pflicht, sich bei Betreten der 
Anlage in eine Erfassungsliste einzutragen. Diese beinhaltet Angaben 

zum Namen, Vornamen, Adresse und Telefonnummer und wird nach 4 
Wochen Aufbewahrungspflicht vollständig vernichtet. 

 
Nach Eintragung in die Erfassungsliste erfolgt eine Desinfizierung der 

Hände. 
 

Die zulässige Zuschauerzahl ist auf 300 begrenzt. 
 

 



 

Verhalten auf der Sportanlage 
 
 
Weiterhin gelten die oben beschriebenen Angaben zum 

Mindestabstand. 

 
Für die Zuschauer sind grundsätzlich nur die Ränge auf der 

Tribünenseite freigegeben. Ihnen ist das Betreten der 
Kunstrasenfläche ausdrücklich untersagt. 

 
Trainer, Spieler und Betreuer sollten sich auf der gegenüberliegenden 

Seite (Ersatzbänke), grundsätzlich getrennt von den Zuschauern, 
aufhalten. 

 
Es dürfen alle  Spieler, die zur Durchführung von Spielen notwendig 

sind, an einem Spiel teilnehmen. Auswechselspieler sitzen mit Abstand 
auf der Ersatzbank oder hinter der Barriere. 

 
Körperliche Begrüßungsrituale wie Händedruck, Umarmung, 

Abklatschen etc. sind zu unterlassen. 

 
Beachten der Hust- und Nies-Etikette, sowie das Unterlassen von 

Spucken auf dem Spielfeld, sollten selbstverständlich sein. 
 

Umkleidekabinen stehen zum Umziehen zur Verfügung. Es dürfen 
immer nur max. fünf Personen gleichzeitig die Kabine zum Umziehen 

betreten. Nach dem Verlassen von Spielern aus der Kabine können 
weitere Spieler die Kabine zum Umziehen betreten, immer unter der 

Berücksichtigung, dass nicht mehr als fünf Personen gleichzeitig in der 
Umkleidekabine sind.  

Mannschaftsbesprechungen mit der kompletten Mannschaft sind aus 
den vorgenannten Gründen nicht zulässig.   

 
Duschen bleiben weiterhin geschlossen. 

 

Die Aktiven sollten bereits in entsprechender Sportkleidung 
erscheinen, um ein zügiges Umziehen mit kurzer Verweildauer in den 

Kabinen zu gewährleisten. 
 

Im Kabinentrakt herrscht absolute Maskenpflicht! 
 

Der Verkauf von Getränken erfolgt ausschließlich am geöffneten 
Fenster des Vereinsheims. Der Mindestabstand ist im Wartebereich, 

welcher nach Erhalt der Getränke umgehend zu verlassen ist, 
weiterhin einzuhalten. Der Zugang dazu erfolgt über ein Ein-Wege- 

System. 
 



Abgang von der Sportanlage 
 
Das Verlassen des Spielfeldes und der Sportanlage erfolgt möglichst 

unmittelbar nach Spielende. 
 

Der vorgesehene Ausgang der Sportanlage befindet sich am 
Rettungsweg (Platzmitte). Offizielle des 1. FC Mülheim werden das Tor 

rechtzeitig aufschließen. 
 

Grundsätzlich sind diesen Anweisungen folge zu leisten.  
Bei Regelverstößen behält sich der 1. FC Mülheim vor, entsprechende 

Maßnahmen zu ergreifen. 
 

Interne Anweisungen an die Übungsleiter/Spielbegleiter 
 
Die Verantwortung zur Einhaltung sämtlicher genannter Auflagen liegt 

bei den Trainern. 
 

Geräteräume dürfen nur einzeln betreten werden. 
 

Übungsleiter reinigen und desinfizieren sämtliche bereitgestellten 

Sportgeräte (Nutzung von Einmalhandschuhen wird empfohlen).  
  

Materialien, die nicht desinfiziert werden können werden nicht 
genutzt.  

 
Wenn Trainer eigene Materialien und Geräte mitbringen, sind diese 

ebenso zu desinfizieren.  
 

Die Toilette muss vor und nach dem Training gereinigt und desinfiziert 
werden.  

 
Alle Türklinken müssen desinfiziert werden, dasselbe gilt für Klinken 

vom Materialraum und Spinden. 
ß 

Sollten Mannschaften die Kabinen unter Beachtung der 

Hygienevorschriften zum Umziehen nutzen, müssen diese ebenfalls 
anschließend von den Trainern/Begleitern gelüftet und desinfiziert 

(Griffe, Haken und Türklinken). werden. Bei Nichtbeachtung kann der 
Zutritt in der Folgezeit untersagt werden.  

 
An einer vereinsinternen Lösung wird z.Z. noch gearbeitet. 

 
Überschneidungen von verschiedenen Gruppen sind zu vermeiden. 

 
Mit sportlichen Grüßen und bleibt gesund! 

 
Der Vorstand vom 1. FC Mülheim-Styrum 1923 e.V. 


